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Finanzen (2) 

Beratungsfolge und Sitzungstermine 

N 23.03.2021 Haupt-, Personal- und Finanzausschuss 

Ö 29.04.2021 Stadtrat 

 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von 

Vergnügungssteuern in der Mittelstadt St. Ingbert 

(Vergnügungssteuersatzung – VgnSt-Satzung) 

 

 

Der nachstehenden Neufassung der Vergnügungssteuer-Satzung ab dem 

01.01.2021 wird zugestimmt: 

  

 

 

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern 

in der Stadt St. Ingbert 

(Vergnügungssteuersatzung – VgnSt-Satzung) 

 

 

 

 

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

08./09.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes - 

KAG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 8/9.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat der Stadt St. 

Ingbert am …………. folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

§ 1 

Erhebung der Steuer 

 

Die Stadt St. Ingbert erhebt eine Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den 

Vorschriften dieser Satzung. 
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§ 2 

Steuergegenstand 

 

(1) Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt St. Ingbert veranstalteten 

nachfolgenden Vergnügungen: 

1. das Halten von Musik-, Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen 

  Apparaten 

     a)  in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 

 b) in Gast- oder Schankwirtschaften, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen 

          sowie an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten. 

 

(2) Als Apparate im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 gelten auch Personalcomputer, die in 

Vergnügungsstätten nach Abs. 1 Nr. 1 betrieben werden und die aufgrund ihrer Ausstattung 

zum individuellen Spielen oder gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder zum Spielen über 

das Internet verwendet werden können. Eine Besteuerung kommt nicht in Betracht, wenn der 

Apparat ausschließlich zur Informationsbeschaffung oder für die Aus- bzw. Weiterbildung 

eingesetzt wird. 

 

(3) Die in Absatz 1 genannten Vergnügungen unterliegen auch dann der Besteuerung, wenn 

sie mit nicht steuerpflichtigen Veranstaltungen verbunden werden oder wenn sie gleichzeitig 

anderen nicht als Vergnügungen anzusehenden Zwecken dienen. 

 

 

 

§ 3 

Steuerbefreiungen 

 

Der Steuer unterliegen nicht das Halten von Apparaten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, sofern für ihre 

Darbietungen kein Entgelt erhoben wird. 

 

 

 

§ 4 

Steuerschuldner 

 

(1) Steuerschuldner ist der Halter als Veranstalter. 

 

(2) Neben dem Veranstalter haftet als Gesamtschuldner, wer zur Anmeldung verpflichtet ist, 

ohne selbst Veranstalter zu sein, die Anmeldung aber schuldhaft unterlässt oder die 

Durchführung der Veranstaltung ohne Vorlage der Anmeldebescheinigung gestattet. 

 

(3) Ist der Halter nicht Eigentümer der Apparate i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1, haftet der Eigentümer 

neben dem Halter als Gesamtschuldner. 
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§ 5 

Erhebungsformen 

 

Die Steuer wird erhoben 

1. als Pauschsteuer, wenn es sich um Apparate ohne Gewinnmöglichkeit gemäß § 7 

handelt; 

2. als Steuer nach dem Einspielergebnis gemäß § 6. 

 

 

 

§ 6 

Steuer für das Halten von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 

 

 (1) Bemessungsgrundlage für die Steuer für das Halten von Apparaten nach § 2 Absatz 1 

Nr. 1 mit Gewinnmöglichkeit ist das Einspielergebnis. Das Einspielergebnis ist der Betrag 

des elektronisch gezählten Gesamtbetrages der eingesetzten Spielbeträge abzüglich der 

ausgezahlten Gewinne und der Auffüllungen der Röhreninhalte und der Geldschein-

Dispenser-Inhalte, zuzüglich der Röhren- und Geldschein-Dispenser-Entnahmen 

(Fehlbeträge), bereinigt um Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld.  

 

(2) Der Steuersatz für das Halten eines Apparates nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 mit Gewinn-

möglichkeit beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 10 vom Hundert des Einspielergebnisses; 

2. in Gast- und Schankwirtschaften, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an 

sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten 9 vom Hundert des Einspielergebnisses. 

Ein negatives Einspielergebnis eines Apparates im Kalendermonat ist mit dem Wert 0 Euro 

anzusetzen. 

 

(3) Bei Apparaten mit mehr als einer Spielvorrichtung wird die Steuer für jede 

Spielvorrichtung festgesetzt. 

 

(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates im Austausch ein 

gleichartiger Apparat, so gilt die Gesamtsumme der Einspielergebnisse aus beiden 

Apparaten als Bemessungsgrundlage für die Steuer. 

 

 

§ 7 

Steuer für das Halten von Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 

 

 (1) Bemessungsgrundlage für die Steuer für das Halten von Apparaten nach § 2 Absatz 1 

Nr. 1 ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl der jeweils vorhandenen Apparate. Die 

Berechnung der Steuer erfolgt nach festen Sätzen. 

 

(2) Der Steuersatz für das Halten von Apparaten nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 ohne 

Gewinnmöglichkeiten beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat  

1. für Musikapparate 20,45 Euro je Apparat; 

2. für sonstige Apparate in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 30,70 Euro je Apparat, 
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3. für sonstige Apparate in Gast- und Schankwirtschaften, Vereins-, Kantinen- oder 

ähnlichen Räumen sowie an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten 15,35 Euro 

je Apparat. 

 

(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates im Austausch ein 

gleichartiger Apparat, so gilt für die Berechnung der Steuer der ersetzte Apparat als 

weitergeführt. 

 

 

§ 8 

Anmeldung der Veranstaltung und Sicherheitsleistung 

 

(1) Der Eigentümer eines Apparats nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder derjenige, dem der Apparat 

zur Ausnutzung überlassen ist, hat die erste Aufstellung eines Apparats innerhalb einer 

Woche nach der Aufstellung bei der Steuerstelle anzumelden. Die Anmeldung gilt für die 

gesamte Betriebszeit dieses und eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleichartigen 

Apparats. Der Inhaber der benutzten Räume hat sich die Anmeldebescheinigung innerhalb 

einer Woche vorlegen zu lassen. Die Wegnahme eines Apparats ist unverzüglich zu melden; 

als Tag der Wegnahme gilt frühestens der Tag des Eingangs der Meldung.  

 

(2) Die Steuerstelle ist berechtigt, bei der Anmeldung eine Vorauszahlung in der 

voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld als Sicherheit zu verlangen. 

 

 

 

§ 9 

Entstehung der Steuerschuld 

 

Die Steuer nach §§ 6 und 7 entsteht mit der Inbetriebsetzung des Apparats. 

 

 

 

§ 10 

Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Bei Apparaten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 ist der Steuerschuldner verpflichtet, die Steuer selbst 

zu errechnen. Nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist der Stadt bis spätestens zum 14. 

Tag des folgenden Kalendermonats eine Steueranmeldung unter Verwendung des von der 

Stadt festgelegten Vordrucks einzureichen. Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit sind der 

Steueranmeldung Zählwerksausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum 

(Kalendermonat) oder deren Kopien beizufügen; alle Besonderheiten, insbesondere 

manuelle Veränderungen (Auffüllungen und Entnahmen) der Röhreninhalte und Geldschein-

Dispenser-Inhalte, Prüftest-, Falsch- und Fehlgeld, die nicht vom Apparat automatisch 

erkannt und nicht in den Zählwerkausdrucken automatisch dokumentiert werden, sind 

gleichzeitig und ohne besondere Aufforderung durch die Stadt nachvollziehbar zu erläutern. 

Die errechnete Steuer wird am 14. Tag des auf das Kalendervierteljahr folgenden 

Kalendermonats fällig. Steueranmeldung und Steuerzahlung müssen spätestens an diesem 

Tag bei der Stadt eingehen. 
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 (2) Die Stadt setzt innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit die Vergnügungssteuer durch 

Bescheid fest. Bei Abweichungen von der Steueranmeldung wird der Differenzbetrag mit 

Ablauf des dritten auf die Bekanntgabe des Steuerbescheids folgenden Werktags fällig. 

Entsprechendes gilt, wenn der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung nicht oder nicht 

innerhalb der in Abs. 1 Satz 2 genannten Frist einreicht.  

 

 

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes - KAG 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.05.1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 8/9.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) in der jeweils gelten Fassung handelt, wer als 

Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen 

zuwiderhandelt:  

 

1.) § 8 Abs. 1: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Apparates nach § 2 Abs. 1 Nr. 
1 sowie Änderung des Apparatebestandes 

2.) § 10 Abs. 1: Einreichung der Steueranmeldung für Apparate nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

 

 

 

 

§ 12 

Geltung des Kommunalabgabengesetzes und der Abgabenordnung 

 

 

Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 12 bis 14 des Kommunalabgabengesetzes und – 

soweit diese nach dem Kommunalabgabengesetz anwendbar sind – die Vorschriften der 

Abgabenordnung in den jeweils geltenden Fassungen. 

 

 

 

 

§ 13 

Übergangsregelungen 

 

Für die bis zum 31.12.2020 entstandenen Vergnügungssteuern gelten, soweit diese 

Steuerfälle noch nicht abgeschlossen sind, die Bestimmungen des 

Vergnügungssteuergesetzes vom 22.02.1973 i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.04.1993 

(Amtsbl. I S. 4969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.01.2015 (Amtsbl. I S. 210) sowie 

die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Mittelstadt St. Ingbert vom 

07.03.2013 in der Fassung vom 04.12.2014. 
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§ 14 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Mittelstadt 

St. Ingbert vom 07.03.2013 in der Fassung ihrer Änderung vom 04.12.2014 außer Kraft. 

 

St. Ingbert,………………… 

 

Der Oberbürgermeister 

 

Prof. Dr. Ulli Meyer 

 

 

 

 

Folgende Formulare sind Bestandteil der Satzung: 

 

    -  Apparatesteuer-Anmeldung  

    -  Anlage 1 zur Apparatesteuer 

    -  Anlage 2 zur Apparatesteuer 
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Erläuterungen 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der 

Mittelstadt St. Ingbert (Vergnügungssteuersatzung – VgnSt-Satzung) 

Das Vergnügungssteuergesetz des Saarlandes (VgnStG) war befristet gültig und ist am 

31.12.2020 ausgelaufen (siehe § 22 VgnStG).  Nach dem Außerkrafttreten des 

Vergnügungssteuergesetzes (VgnStG) zum 01.01.2021 fehlte es der 

Vergnügungssteuersatzung der Stadt St. Ingbert vom 07. März 2013, zuletzt geändert am 

04. Dezember 2014, am notwendigen Mindestinhalt nach § 2 Abs.1 S. 2 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG). Dies hatte zur Folge, dass die o.g. 

Vergnügungssteuersatzung ab dem 01.01.2021 nichtig wurde.  

 

Die Stadt St. Ingbert beabsichtigt, auch ab dem 01.01.2021 Vergnügungssteuern, mit 

vergleichbaren Regelungen nach den derzeit geltenden Bestimmungen, auf Grundlage einer 

neuen Vergnügungssteuersatzung zu erheben. Das Recht zur Erhebung ergibt sich aus den 

allgemeinen Regelungen der §§ 1, 3 KAG. Dazu ist die Neufassung der 

Vergnügungssteuersatzung erforderlich.  

 

Seitens des Saarländischen Städte- und Gemeindetages ist in Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsgemeinschaft der Steuerämter im Saarland eine Mustersatzung erstellt worden, 

welche die erforderlichen Regelungsinhalte ab dem 01.01.2021 darstellt. 

 

Nach allgemeiner Rechtsaufassung bestehen keine Bedenken, die Vergnügungssteuer-

satzung Anfang 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 zu beschließen: Um der Entstehung 

eines schützenswerten Vertrauens auf Seiten der Betroffenen im Hinblick auf den Wegfall 

der Steuerpflicht nach dem Außerkrafttreten des VgnStG zum 01.01.2021 

entgegenzuwirken, hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.12.2020 den Beschluss 

gefasst, die Vergnügungssteuer auch nach dem 31.12.2020 zu erheben und die Verwaltung 

beauftragt eine neue Vergnügungssteuersatzung zu erarbeiten. Die Automatenaufsteller 

wurden anschließend über diesen Beschluss unterrichtet. 

 

Um eine Schlechterstellung der Steuerpflichtigen und damit Unsicherheiten und 

Diskussionen hinsichtlich der Zulässigkeit eines rückwirkenden Inkrafttretens der Satzung 

erst 2021 zu vermeiden, wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, möglichst keine 

Änderung der materiellen Rechtslage vorzunehmen. Deshalb wurden auch bei der 

Festlegung der Steuersätze die bisherigen Sätze beibehalten.    
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Finanzen 
 

Rathaus  Am Markt 12  6386 St. Ingbert 

 
 

 
 
 

 

 
Herrn / Frau / Eheleute / Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apparatesteuer-Anmeldung 
nach § 2 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuer der Stadt St. Ingbert.  
 
    

 

Kassenzeichen 0 9 - 0 0    
 
  

 
  

 

 1. Vj. 20  3. Vj. 20 

    

 2. Vj. 20  4. Vj. 20 
 

        

  
  
Objektbezeichnung.:  

 

Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Aufstellungsorten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a VgnSt-Satzung 
(Spielhallen und ähnliche Unternehmen)  
(mtl. 10 v.H. der Einspielergebnisse) gemäß Anlage 1 
 

1. Monat      
Bruttokasse 

2. Monat      
Bruttokasse 

3. Monat      
Bruttokasse 

Gesamt-      
Bruttokasse 

 Steuerbetrag 

 €  €  €  € x 10 v.H. =  € 

 
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Aufstellungsorten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b VgnSt-Satzung 
(Gaststätten und ähnliche Unternehmen)  
(mtl. 9 v.H. der Einspielergebnisse) gemäß Anlage 1 
 

1. Monat      
Bruttokasse 

2. Monat      
Bruttokasse 

3. Monat      
Bruttokasse 

Gesamt-      
Bruttokasse 

 Steuerbetrag 

 €  €  €  € x 9 v.H. =  € 

 
Festbeträge gemäß Anlage 2 
 

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit Anzahl der Apparate 

gesamt 

   1. 
Monat 

2. 
Monat 

3. 
Monat 

In Aufstellungsorten nach § 2 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. a VgnSt-Satzung 
(Spielhallen u.ä.) 

    x 30,70 €  =  € 

In Aufstellungsorten nach § 2 Abs. 
1 Nr. 1 Buchst. b VgnSt-Satzung 
(Gaststätten u.ä.) 

    x 15,35 €  =  € 

Musikapparate     x 20,45  € =  € 

   

Steuerbetrag gesamt:  € 

 
Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Steueranmeldung gemäß den beigefügten elektronischen Zählwerk-
ausdrucken für die in der Anlage aufgeführten Geräte wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

 
 

……………………………………………….  ………………………………………………. 
Ort, Datum  Unterschrift 

    

   Steueranmeldungen ohne Unterschrift 
gelten als nicht abgegeben 
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Rechtsgrundlage:  
 
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer der Stadt St. Ingbert (VgnSt-Satzung)  
 
  
Hinweise für den Steuerpflichtigen:  
 
Die Steueranmeldung ist nach Ablauf eines Kalendervierteljahres bei der Stadt St. Ingbert einzureichen.  
Der in der Steueranmeldung errechnete Betrag muss spätestens am 14. Tag des auf das Kalendervierteljahr 
folgenden Kalendermonats bei der Stadt eingehen (14. April, 14. Juli, 14. Oktober, 14. Januar). 
Das betreffende Vierteljahr ist bei Abgabe der Apparatesteuer-Anmeldung auf dem Anmeldeformular und den 
Anlagen anzukreuzen.   
Die Aufzählung der Apparate ist auf separaten Listen (Anlagen 1 u. 2) geordnet nach den jeweiligen 
Aufstellungsorten vorzunehmen.  
Bei mehrmaligen Kassierungen / Leerungen der Apparate mit Gewinnmöglichkeit innerhalb eines Monats ist 
die Gesamtsumme der Kassierungen anzugeben.  
Sofern im Ergebnis das Einspielergebnis zu einem negativen Ergebnis führt, ist die Steuer für diesen Apparat 
mit 0,00 € auszuweisen.  
Negative Einspielergebnisse dürfen nicht von positiven Einspielergebnissen in Abzug gebracht werden.  
 
Bei Nicht- oder nicht rechtzeitiger Abgabe der Steueranmeldung wird die Steuer gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. 
b KAG i.V.m. § 162 AO durch Schätzung festgesetzt. Die Steueranmeldung ist unverzüglich nachzureichen, da 
die Schätzung nicht von der Anmeldepflicht befreit. 
Bei Nicht- oder nicht rechtzeitiger Abgabe der Steueranmeldung kann nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a KAG 
i.V.m. § 152 AO ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. 
 
Bei verspäteter Zahlung wird ein Säumniszuschlag gem. § 12 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b KAG i.V.m. § 240 AO) 
erhoben. 
 
 
Zahlungen für Vergnügungssteuer sind nur auf nachstehendes Konto an die Stadtkasse St. Ingbert 
sind unter Angabe Ihres Kassenzeichens zu leisten. 

                                     
                KSK Saarpfalz             DE81 5945 0010 1010 5002 45            SALADE51H0M 
 
Sofern Sie erstmalig zur Vergnügungssteuer für Apparate nach § 1 Abs. 2 VgnSt-Satzung zu veranlagen sind, 
wird Ihnen nach Eingang dieser Apparatesteuer-Anmeldung ein Kassenzeichen zugeteilt und bekanntgegeben. 
 
Rückfragen bitte unter: Telefon: 

 
06894 / 13 284 
06894 / 13 285 

Laura David 
Selina Amico 

 

 Telefax: 06894 / 13 210   
 SteuernundAbgaben@st-ingbert.de  
 
Bitte senden Sie die Apparatesteuer-Anmeldung zurück an: 
   

  Bearbeitungsvermerke der Stadt St. Ingbert 

    
    
Stadt St. Ingbert 
Steuern und Abgaben 
Am Markt 12 
66386 St. Ingbert 

  
Erfassungsdatum:  

  
  
  
Rechnerisch richtig:  
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Anlage 1 zur Apparatesteuer-Anmeldung Seite  

Apparate mit Gewinnmöglichkeit  
 

 bei Aufstellung in Spielhallen u. ähnlichen Unternehmen 

     

 Bei Aufstellung in Gast- oder Schankwirtschaften u. ähnlichen Unternehmen 

 

Steuerpflichtiger  Kassenzeichen 0 9 -      

 
 

  

  1. Vj. 20  3. Vj. 20 

  

  2. Vj. 20  4. Vj. 20 

  

   

  

 Objektbezeichnung.:  
 

Gerätetyp, 
Gerätenummer bzw. 
Zulassungsnummer, 
fortlaufende Nr. des 
Zählwerksausdrucks 

 
elektronisch 

gezählte 
Kasse 

 
 

€ 

 
zzgl. 

Röhren-
entnahme 

 
 

€ 

abzgl. 
Röhren-

auffüllung, 
Testgeld, 

Falschgeld, 
Fehlgeld 

€ 

 
Brutto-
kasse 

 
1. Monat 

 
€ 

 
Brutto-
kasse 

 
2. Monat 

 
€ 

 
Brutto-
kasse 

 
3. Monat 

 
€ 

       

Übertrag von 
vorheriger Seite 

      

       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

 

      

      

      
       

Summe /  Übertrag 
auf nächste Seite 
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Anlage 2 zur Apparatesteuer-Anmeldung   
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit und Musikapparate  

 
 

 bei Aufstellung in Spielhallen u. ähnlichen Unternehmen 

     

 Bei Aufstellung in Gast- oder Schankwirtschaften u. ähnlichen Unternehmen 

 

Steuerpflichtiger  Kassenzeichen 0 9 -      

 
 
 

  

  1. Vj. 20  3. Vj. 20 

  

  2. Vj. 20  4. Vj. 20 

  

   

  

 Objektbezeichnung.:  

 

Gerätetyp, 
Gerätenummer bzw. Zulassungsnummer, 
fortlaufende Nr. des Zählwerksausdrucks 

Anzahl der Apparate ohne 
Gewinnmöglichkeit 

Anzahl der Musikapparate 

1. 
Monat 

2. 
Monat 

3. 
Monat 

1. 
Monat 

2. 
Monat 

3. 
Monat 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

Summe        
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